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am 05. Januar 2026
online 19:00 – 20:30  Uhr

Zentrum für Lehrkräftebildung und Bildungsforschung der Universität Rostock
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Begrüßung

Informationen zur Reform des Lehrkräftebildungsgesetzes und den neuen 
Lehramtsstudiengängen an der Universität Rostock 
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3 Sonstiges

Fragen



Folgende Studiengänge werden zum WiSe 26/27 bearbeitet

3

• Aus LA Gymnasium (LA Gym) und LA Regionale Schule (LA RegS) wird Lehramt an Gymnasien,    
Regionalen Schulen und Gesamtschulen (LA GRG)

• LA Grundschule (LA GrS)
• LA für Sonderpädagogik an Grund- und Förderschulen (LA Sopäd. GrSFö)
• LA für Sonderpädagogik an Regionalen Schulen, Gesamtschulen und Förderschulen (LA Sopäd. RegSGSFö)
• Q-Master Mathe (Ein-Fach) 
• Q-Master Informatik, Mathe, Physik (Zwei-Fach) 
• Anpassung der Praktikumsordnung fürs Lehramt 

Folgende Studiengänge sollen auf WiSe 27/28 geschoben werden

• B.Ed. und M.Ed Lehramt an beruflichen Schulen- Berufspädagogik, Master nicht konsekutiv
• B.A. und M.A. Wirtschaftspädagogik
• Beifach (in Klärung)
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− bis Februar/März 2026 Umsetzung an Universität Rostock:
− Finalisierung der Studiengangsdokumente (PSP und Fachanhang) (inkl. Einbindung FSR)

gebündelt pro Fach – aller Studiengänge (GRG, Sopäd, GrS)
− Einbindung der Studierenden der Gremien erfolgte zentral über die RK LA und SK SLE
− im Dezember 2025 fand 2. Lesung in SK SLE statt
− im Februar 2026 3. Lesung SK SLE
− Im März 2026 Beschluss Akademischer Senat

− ab März 2026: Prüfung durch das Bildungsministerium
− Juni/Juli 2026: Veröffentlichung der Ordnungen
− erstmalige Immatrikulation zum WiSe 2026/27 möglich

Prozess der Studiengangsreform: 



Zusammenfassung der Informationsmail der Studierenden für Studierende 
versandt am 19.12.2025
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Was ist die aktuelle Lehramtsreform?
− Erlass eines neues Lehrkräftebildungsgesetz durch das Land M-V starke Veränderungen des Lehramtsstudiums
− neue Studiengänge ab WiSe 26/27:

− Lehramt Gymnasium, Regionale Schule und Gesamtschule (LA GRG bzw. Sekundarstufenlehramt)
− Lehramt Grundschule
− Lehramt Sonderpädagogik an Grundschulen
− Lehramt für Sonderpädagogik an Regionalen Schulen, Gesamtschulen und Förderschulen (Sekundarstufe I der Klassenstufen 5

bis 10)

Was ändert sich inhaltlich und organisatorisch?
− Verschiebung der Anteile der einzelnen Teilbereiche: weniger Fachwissenschaft, mehr Fachdidaktik und Praktika,

Umgestaltung in den Bildungswissenschaften
− Neu: Profilbildungsbereich, individuelle Entscheidung, ob spezieller Themenbereich studiert wird oder komplett

frei Module zur Profilierung belegt werden
− verpflichtende Vor- und Nachbereitung der Praktika Stärkung Praxisanteil
− Reduzierung von Lehrveranstaltungsüberschneidungen durch neues Modell (Karo-Modell)
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− Sollen Fächer oder der Studiengang bleiben wie bisher, besteht kein Handlungsbedarf.

− Ab dem WiSe 26/27 läuft das aktuelle Lehramt schrittweise aus, somit können im WiSe 26/27 die Module des ersten
Semesters letztmalig regulär besucht werden. Das wird dann jedes Semester so fortgeführt. Es ist zu empfehlen, sich am
Studienplan zu orientieren. Wiederholungsprüfungen von Modulen der ersten beiden Semester sollten höher priorisiert
werden, um den Studienplan besser einhalten zu können.

− Auslaufen der aktuellen Lehramtsstudiengänge (SPSO 2022) voraussichtlich zum SoSe 31 (RSZ + 2 Semester).

Verbleib im aktuellen Lehramtsstudiengang



− möglich, sofern angesichts der auslaufenden Lehrveranstaltungen ein regulärer Abschluss leistbar ist
zum SoSe 2026
− Fachwechsel müssen für zulassungsbeschränkte Fächer (nur Gym.; derzeit Biologie, Geschichte, Sozialkunde und Sport)

bis zum 15. Januar 2026 im Studierendensekretariat beantragt werden
− Darüber hinaus benötigen Sie eine Einstufungsbescheinigung für das 2./4./6. Fachsemester. Für die NC-freien Fächer

können Sie sich bis eine Woche nach Vorlesungsbeginn im Sommersemester bewerben.
− Wichtig: ein kompletter Wechsel des Lehramtstyps ist nur noch zum SoSe 2026 möglich.
zum WiSe 2026
− Auch ab dem WS 2026/27 kann noch ein Fach gewechselt werden, dann jedoch nur in die jeweils höheren

Fachsemester, da das Veranstaltungsangebot nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird und zunehmend
abgebaut wird. Konsultieren Sie auf jeden Fall Ihre Studienfachberatung, um die Umsetzbarkeit des Fachwechsels zu
prüfen.

− Es ist leider nicht möglich, im bestehenden Studiengang zu bleiben und ein Fach nach den Regeln bzw. Satzungen der
neuen Lehramtsstudiengänge zu studieren.

Wechsel eines Fachs im aktuellen Lehramtsstudiengang
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− ein Wechsel zum WiSe 2026/27 ist nur in das erste Fachsemester möglich. Eine Einstufung ist dafür nicht erforderlich.
Die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Fächer sind zu beachten.

− Bisher erbrachte Leistungen können Sie, soweit dies fachlich passt, unabhängig von der Semesterlage anerkennen
lassen. Sie können außerdem Lehrveranstaltungen belegen, die aufgrund ihrer Nutzung im bisherigen Lehramt oder in
einem Bachelorstudiengang bereits jetzt zur Verfügung stehen.

− Sobald die Studiengänge beschlossen und in Kraft getreten sind, wenden Sie sich bei Interesse an einem Wechsel an
Ihre Studienfachberatung. Die finalen Studienpläne werden voraussichtlich im März 2026 zur Verfügung stehen, den
genauen Zeitpunkt werden wir dann bekanntgeben. Dann können Sie mit Ihrer Studienfachberatung gemeinsam
erkunden, welche Möglichkeiten zur Fortsetzung Ihres Studiums in einem neuen Studiengang bestehen und ob ein
Wechsel sinnvoll ist!

− Wir prüfen aktuell, welche Konsequenzen die Einstufung in das erste Fachsemester für Ihren BAFöG-Anspruch hat
und werden Sie gesondert informieren.

Wechsel in die neuen Studiengänge ab WiSe 26/27
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Muster PSP Lehramt GRG
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Muster PSP Lehramt an Grundschulen
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Muster PSP - Lehramt Sonderpädagogik



12UNIVERSITÄT ROSTOCK  | Zentrum für Lehrkräftebildung und Bildungsforschung

• Kann ich den Modulplan für die Lehramtsreform schon einsehen? > Nein, noch nicht.
• In dem beigefügten Anhang implizieren Sie, dass ein Wechsel der Studien- und Prüfungsordnung zwar nicht verpflichtend sei, 

jedoch empfohlen werde, da andernfalls Seminare und Vorlesungen zu obligatorischen Modulen in absehbarer Zukunft 
möglicherweise nicht mehr angeboten werden könnten. > Nein, es ist genug Zeit, um die aktuellen Lehramtsstudiengänge zu Ende 
zu studieren.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für mich sowie für weitere Studierende folgende Fragen:

1. Wie wird verfahren, wenn ein Modul nicht vollständig abgeschlossen werden kann, bevor die zugehörigen Lehrveranstaltungen 
(Seminare und Vorlesungen) nicht mehr angeboten werden? > Es wird lange vor dem Ablauf der Module darauf verwiesen.

2. Welche konkreten Vor- und Nachteile sind mit einem Wechsel der Studien- und Prüfungsordnung verbunden? > ist individuell
3. Besteht die Möglichkeit, dass bereits erworbene Leistungspunkte nach einem Wechsel der SPSO NICHT oder nur teilweise 

angerechnet werden, oder dass sich hierdurch die Regelstudienzeit beziehungsweise die tatsächliche Studiendauer erheblich 
verlängert? > Zur Anerkennung von konkreten Leistungspunkten geben die Fächer Auskunft. 

4. Für welche Studierendengruppen ist der empfohlene Wechsel der Studienordnung aus fachlicher und organisatorischer Sicht 
tatsächlich sinnvoll? > ist individuell

5. Gibt es eine kompetente Ansprechperson oder Beratungsstelle, die eine umfassende Beratung zu diesen Fragen anbieten kann? 
> Nein, leider noch nicht, da die Satzungen noch nicht beschlossen sind. Erst danach können die bekannten Ansprechpersonen 
umfänglich beraten.

Im ZLB UR eingegangene Fragen von Studierenden2
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• Ich studiere aktuell Mathe Physik, beides im 5. Fachsemester und könnte frühstens im WS26/27 zu Sport wechseln. Aufgrund des 
Sporteignungstests der immer nur jährlich Angeboten wird geht dies leider nicht früher. Da nun aber Änderungen an der 
Studienordnung vorgenommen werden weiß ich nicht, ob ein Wechsel überhaupt möglich sei, dass ich mir meine Module von 
Mathematik anrechnen lassen könnte. > in Klärung

• Derzeit studiere ich im 1. Semester Lehramt an Regionalen Schulen mit den Fächern Musik und Deutsch. Ich plane jedoch, 
Deutsch künftig als Beifach zu studieren und stattdessen Sport als Hauptfach zu wählen. Da die Eignungsprüfungen für das Fach 
Sport ausschließlich im Sommer stattfinden, möchte ich mich erkundigen, ob ein Wechsel zum Sommersemester grundsätzlich 
möglich ist. > in Klärung
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